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Zitat von Valerianus

Garantenstellung in der Schule

An dieser Stelle ...

Zitat von Selbst-und-Bewusst.com

Das kann z.B. bedeuten, im Fall einer Schlägerei dazwischen zu gehen, auch wenn
dadurch eigene körperliche Schäden zu befürchten sind.

... hab ich aufgehört zu lesen. So ein gequirlter Kack. Und wie immer in solchen Fällen
vollkommen unbelegt einfach mal dahergequarkt.

Auch hier gilt:

Zitat von Seph

Die Garantenstellung von Lehrkräften geht aber natürlich noch weiter und betrifft zum
Beispiel auch eine erweiterte Eingriffspflicht im Gegensatz zur "normalen" Bevölkerung
bei beobachteten Straftaten (z.B. Schlägerei auf Schulhof) usw.

Beleg für die "erweiterte Eingriffspflicht"? Gilt die dann auch
(Gleichberechtigung=Gleichverpflichtung!) für die 1,55m-45 kg-Kollegin, wenn sich zwei 1,70m-
70 kg-Pubertanden prügeln?
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